
E n t s c h 1 i e ß u n 9 

des Nationalrates vom 1. Dezember 1993 

anläßlich der Verhandlung des Berichtes des Handelsausschusses über den 
Antrag 120/A der Abgeordneten Mag. Haupt und Genossen betreffend ein Bun­
desgesetz über die Einspeisung von elektrischem Strom aus erneuerbaren 
Energien in das öffentliche Netz (Stromeinspeisungsgesetz) (1188 der Bei­
lagen) 

I. Der Bundesminister für wirtSchaftliche Angele­
genheiten wird ersucht, aufbauend auf der Verord­
nung vom 29. April 1992 betreffend die Regelung 
der Preise bestimmter Einspeisungen elektrischer 
Energie in das öffentliche Netz 

für elektrischen Strom aus Sonnenenergie und 
Windkraft einen Förderungszuschlag von 
100% der in der Verordnung vorgesehenen 
Tarife, befristet bis Ende 1996, 
für Stromlieferungen aus Deponiegas, Klär­
gas sowie aus heimischen Produkten oder 
biologischen Rest- und Abfallstoffen der 
Land- und ForstwirtSchaft (Biomassenanla­
gen) einen Förderungszuschlag von 20%, 
befristet bis Ende 1996, auf die in der 
Verordnung vorgesehenen Tarife 

vorzusehen. 
2. Der Bundesminister für wirtSchaftliche Angele­

genheiten wird ersucht, nachstehende energiepoliti­
sche Grundsätze und Ziele zu beachten: 

Die prinzipielle Orientierung der Vergü­
tungssätze an den vermiedenen Kosten 
(',Avoided costs") unter Berücksichtigung der 
speziellen österreichischen Aufbringungs­
und Bedarfssituation und der dadurch not­
wendigen Brrücksichtigung der Wertigkeit 

bei der Vergütung der eingespeisten Elektrizi­
tät sowie der besonderen Förderungswürdig­
keit erneuerbarer umweltfreundlicher Ener­
gien (Biomasse, Solarenergie, Windenergie, 
Deponiegas, Produkte der biologischen Rest­
und Abfallstoffe der Land- und Forstwirt­
schaft). 
Die Koordinierung der leitungs gebundenen 
Energien (Fernwärme, Gas und Biomasse­
netze), die Ausweisung von Fernwärme-, 
Biomasse- und Gasvorrangsgebieten und die 
Forcierung des weiteren Ausbaus der Kraft­
Wärme-Kopplung; alles im Hinblick auf die 
wesentlich effizientere Energienurzung und 
den Ausbau umweltfreundlicher Energien, 
insbesondere zur Raumwärmebereitstellung. 
Die Differenzierung der Einspeisevergütung 
des den eigenen Bedarf übersteigenden 
Anteils zwischen gesicherter und ungesicher­
ter Leistung, zwischen Einspeisungen im 
Winter und im Sommer, Einspeisung tagsüber 
und nachts weiter zu optimieren und zur 
Minimierung des möglichen Risikos eines 
Ausfalls eines einzelnen Einlieferers die 
Anwendbarkeit von Pool-Modellen zu prü­
fen. 
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